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geplanten Sazungsänderung der AVG 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Ctaus Beminger 
Thomas Giegerich 
Moritz Mütze 
Thomas Mütze 

hiemit stellt die grüne Stadtratsfraktion folgende Änderungsanträge was die Neufassung der AVG-Satzung angeht. Gleich
zeitig beantragen wir zu den genannten Punkten jeweils eine Einzelabstimmung. 

§7 (5) 
Beibehaltung der bisherigen Regelung der aktuellen Satzung (bislang §10(5): 
- Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann vom entsendeberechtigten Gesellschafter ein stellvertretendes Aufsichtsratsmit
glied bestellt werden; Das stellvertretende Aufsichtsratsmitglied kommt zum Einsatz, wenn das ordentliche Aufsichtsrats
mitglied verhindert ist. Stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder sind für den Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg 
seine allgemeinen Vertreter gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrats der Stadt Aschaffenburg. Die stellvertretenden 
Aufsichtsratsmitglieder nehmen die Funktion als einfaches Aufsichtsratsmitglied wahr. 

Begründung: Auch in den Stadtratsausschüssen sowie in allen städtischen Gremien gibt es Vertreter. Es gibt keinen sachli
chen Grund die bisherige Regelung zu ändern oder den Aufsichtsrat indirekt zu verkleinern (durch schriftliche Vollmacht 
an ein anderes Mitglied). Zudem widerspricht es der bayerischen Kommunalverfassung, demzufolge ein Stadtrat (oder Auf
sichtsrat/Verbandsrat) auch nur eine Stimme hat bzw. haben kann. 

§ 10 (3) h 
Beibehaltung des bisherigen Wertes von 10.000 Euro 

Begründung: Auch für den Oberbürgermeister gilt gemäß der Geschäftsordnung (§10.2.5) die Höhe von 10.000 Euro. Eine 
analoge Regelung auch in der AVG-Satzung ist und war sinnvoll. Die Beibehaltung der bisherigen Regelung gefährdet 
nicht den Geschäftsablauf der AVG.In den vergangenen 8 Jahren gab es gerade mal fünf entsprechende Fälle von Nieder
schlagungen, die dem Aufsichtsrat vorgelegt wurden. Bei einer Erhöhung wäre der Aufsichtsrat kein einziges Mal infor
miert werden müssen. 

§ 10 (3) i 
Beibehaltung der bisherigen Wertes von 20.000 Euro und 100.000 Euro (Steuerstreitsachen) 

Begründung: s.o., wobei auch hier in der GO 10.000 Euro festgelegt sind und in der AVG-Satzung bislang 20.000 Euro, was 
ausreichend war und ist. Hinzu kommt, dass in den wenigen Fällen, die diesbezüglich dem Aufsichtsrat vorgelegt wurden, 
oft zum Zeitpunkt der Einleitung eines Rechtsstreites ein Wert noch l:'!l.bek_AQ!]! . .w_car.. ______________ ..... ----·---·--···--- ····--· 
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